
 
 
 

Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung zur Erlangung 
einer begrenzten Sicherheit über ausgewählte Nachhaltigkeitsinformationen 

 

An die Heinrich Krieger u. Söhne KG, Heilbronn 

Wir haben die Angaben zu ausgewählten Leistungsindikatoren (KPIs) im Nachhaltigkeitsbe-
richt (DNK-Erklärung) der Krieger Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 einer unabhängigen 
Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit unterzogen. Unser Auftrag bezieht sich 
dabei ausschließlich auf die Angaben zu den Leistungsindikatoren auf Seite 14 des Nachhal-
tigkeitsberichts (DNK-Erklärung), der diesem Vermerk als Anlage 1 beigefügt ist.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Nach-
haltigkeitsberichts und die Auswahl der zu beurteilenden Leistungsindikatoren (KPIs). 

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft umfasst die Auswahl und 
Anwendung angemessener Methoden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und zur Ermittlung 
der ausgewählten Leistungsdaten sowie das Treffen von Annahmen und die Vornahme von 
Schätzungen zu einzelnen Angaben, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes und die Ermitt-
lung der ausgewählten Leistungsdaten zu ermöglichen, die frei von wesentlichen  beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten  falschen Angaben sind. 

Erklärung des Wirtschaftsprüfers in Bezug auf die Unabhängigkeit und Qualitätssi-
cherung 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere beruflichen Pflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir wenden als Wirtschaftsprüfer die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstan-
dards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW 
QMS 1) an, die in Einklang mit dem vom International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB) herausgegebenen International Standard on Quality Management 1 (ISQM 1) 
stehen. 

  



 
 
 

 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen ein 
Prüfungsurteil mit begrenzter Sicherheit über die Angaben zu ausgewählten Leistungsindika-
toren (KPIs) im Nachhaltigkeitsbericht abzugeben.  

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on Assurance Enga-

ance 
Standards Board (IAASB), durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass wir mit einer begrenzten Sicherheit beurteilen können, dass uns keine 
Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass die 
ausgewählten Leistungsdaten nicht tatsächlich ermittelt werden und dass die implementierten 
Prozesse nicht grundsätzlich geeignet sind, eine sachgerechte Ermittlung der Leistungsdaten 
zu gewährleisten. Bei einer Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit sind die durchgeführ-
ten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Si-
cherheit weniger umfangreich, sodass dementsprechend eine erheblich geringere Prüfungs-
sicherheit erlangt wird. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermes-
sen des Wirtschaftsprüfers. 

Im Rahmen unseres Auftrags zum Erreichen einer begrenzten Prüfungssicherheit haben wir 
unter anderem Gespräche mit den für den Prozess und die Ermittlung der Leistungsdaten 
Verantwortlichen geführt. Darüber hinaus haben wir Einsicht genommen in die der Ermittlung 
der Leistungsdaten zugrunde liegenden Unterlagen und stichprobenweise die rechnerische 
Richtigkeit der Ermittlung der Leistungsdaten überprüft. 

Prüfungsurteil 

Auf Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und erlangten Prüfungsnachweise 
sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, 
dass die ausgewählten Leistungsindikatoren (KPIs) nicht tatsächlich ermittelt werden und dass 
die implementierten Prozesse nicht grundsätzlich geeignet sind, eine sachgerechte Ermittlung 
der Leistungsdaten zu gewährleisten. 

Verwendungszweck des Vermerks 

Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage des mit der Heinrich Krieger u. Söhne KG ge-
schlossenen Auftrags. Die Prüfung wurde für Zwecke der Heinrich Krieger u. Söhne KG durch-
geführt und der Vermerk ist nur zur Information der Heinrich Krieger u. Söhne KG über das 
Ergebnis der Prüfung bestimmt. 



 
 
 

Begrenzung der Haftung 

Der Vermerk ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt Entscheidungen treffen. Un-
sere Verantwortung besteht allein der Heinrich Krieger u. Söhne KG gegenüber. Dritten ge-
genüber übernehmen wir dagegen keine Verantwortung. Dritter im Sinne dieses Vermerks ist 
nicht der Concrete Sustainability Council (CSC). 

 

 

Mannheim, den 27. März 2026 

 

AUDATO GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
  Haury 

Wirtschaftsprüfer 



 
 
 

Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung zur Erlangung 
einer begrenzten Sicherheit über ausgewählte Nachhaltigkeitsinformationen 

 

An die Heinrich Krieger u. Söhne KG, Heilbronn 

Wir haben die Angaben zu ausgewählten Leistungsindikatoren (KPIs) im Nachhaltigkeitsbe-
richt (DNK-Erklärung) der Krieger Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 einer unabhängigen 
Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit unterzogen. Unser Auftrag bezieht sich 
dabei ausschließlich auf die Angaben zu den Leistungsindikatoren auf Seite 13 des Nachhal-
tigkeitsberichts (DNK-Erklärung), der diesem Vermerk als Anlage 1 beigefügt ist.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Nach-
haltigkeitsberichts und die Auswahl der zu beurteilenden Leistungsindikatoren (KPIs). 

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft umfasst die Auswahl und 
Anwendung angemessener Methoden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und zur Ermittlung 
der ausgewählten Leistungsdaten sowie das Treffen von Annahmen und die Vornahme von 
Schätzungen zu einzelnen Angaben, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes und die Ermitt-
lung der ausgewählten Leistungsdaten zu ermöglichen, die frei von wesentlichen  beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten  falschen Angaben sind. 

Erklärung des Wirtschaftsprüfers in Bezug auf die Unabhängigkeit und Qualitätssi-
cherung 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere beruflichen Pflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir wenden als Wirtschaftsprüfer die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstan-
dards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW 
QMS 1) an, die in Einklang mit dem vom International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB) herausgegebenen International Standard on Quality Management 1 (ISQM 1) 
stehen. 

  



 
 
 

 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen ein 
Prüfungsurteil mit begrenzter Sicherheit über die Angaben zu ausgewählten Leistungsindika-
toren (KPIs) im Nachhaltigkeitsbericht abzugeben.  

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on Assurance Enga-

Standards Board (IAASB), durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass wir mit einer begrenzten Sicherheit beurteilen können, dass uns keine 
Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass die 
ausgewählten Leistungsdaten nicht tatsächlich ermittelt werden und dass die implementierten 
Prozesse nicht grundsätzlich geeignet sind, eine sachgerechte Ermittlung der Leistungsdaten 
zu gewährleisten. Bei einer Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit sind die durchgeführ-
ten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Si-
cherheit weniger umfangreich, sodass dementsprechend eine erheblich geringere Prüfungs-
sicherheit erlangt wird. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermes-
sen des Wirtschaftsprüfers. 

Im Rahmen unseres Auftrags zum Erreichen einer begrenzten Prüfungssicherheit haben wir 
unter anderem Gespräche mit den für den Prozess und die Ermittlung der Leistungsdaten 
Verantwortlichen geführt. Darüber hinaus haben wir Einsicht genommen in die der Ermittlung 
der Leistungsdaten zugrunde liegenden Unterlagen und stichprobenweise die rechnerische 
Richtigkeit der Ermittlung der Leistungsdaten überprüft. 

Prüfungsurteil 

Auf Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und erlangten Prüfungsnachweise 
sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, 
dass die ausgewählten Leistungsindikatoren (KPIs) nicht tatsächlich ermittelt werden und dass 
die implementierten Prozesse nicht grundsätzlich geeignet sind, eine sachgerechte Ermittlung 
der Leistungsdaten zu gewährleisten. 

Verwendungszweck des Vermerks 

Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage des mit der Heinrich Krieger u. Söhne KG ge-
schlossenen Auftrags. Die Prüfung wurde für Zwecke der Heinrich Krieger u. Söhne KG durch-
geführt und der Vermerk ist nur zur Information der Heinrich Krieger u. Söhne KG über das 
Ergebnis der Prüfung bestimmt. 



 
 
 

Begrenzung der Haftung 

Der Vermerk ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt Entscheidungen treffen. Un-
sere Verantwortung besteht allein der Heinrich Krieger u. Söhne KG gegenüber. Dritten ge-
genüber übernehmen wir dagegen keine Verantwortung. Dritter im Sinne dieses Vermerks ist 
nicht der Concrete Sustainability Council (CSC). 

 

 

Mannheim, den 18. Dezember 2024 

 

AUDATO GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
  Haury 

Wirtschaftsprüfer 


